
#ST# Bundesbeschluss
über eine Finanzhilfe des Bundes
an die betriebliche und touristische Infrastruktur
des Freilichtmuseums Ballenberg

vom 3. Oktober 1990

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 31bis Absätze 2 und 3 Buchstaben a und c sowie 85 Zif-
fer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 14. Februar 1990 '),

beschliesst:

Art. l

Für die betriebliche und touristische Infrastruktur des Freilichtmuseums Ballen-
berg wird eine Finanzhilfe von 7 Millionen Franken bewilligt.

Art. 2

Die Bedingungen der Finanzhilfe werden in einer Vereinbarung zwischen Bund
und Freilichtmuseum Ballenberg geregelt.

Art. 3

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

Nationalrat, 21. Juni 1990 Ständerat, 3. Oktober 1990

Der Präsident: Ruffy Der Präsident: Cavelty
Der Protokollführer: Koehler Die Sekretärin: Huber
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